
 

KION GROUP AG 

Ordentliche Hauptversammlung am 11. Mai 2021 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8  

Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2016 ermächtigt, eigene 
Aktien bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu erwerben und zu jedem gesetzlich zulässigen 
Zweck zu verwenden. Diese Ermächtigung gilt bis zum 11. Mai 2021 (einschließlich) und läuft daher 
kurz nach der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2021 aus. Vorstand und Aufsichtsrat 
halten es für sinnvoll, es der Gesellschaft gemäß üblicher Unternehmenspraxis auch künftig zu 
ermöglichen, eigene Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben und zu verwenden. 
Tagesordnungspunkt 8 enthält daher den Vorschlag, die bestehende Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien aufzuheben und eine neue Ermächtigung zu erteilen. 

Der Aufsichtsrat soll nach der vorgeschlagenen Ermächtigung die Möglichkeit haben, eigene Aktien 
an Vorstandsmitglieder im Rahmen der Vorstandsvergütung auszugeben. 

1. Erwerb eigener Aktien 

Mit der neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien soll es der 
Gesellschaft für fünf Jahre, also bis zum 10. Mai 2026 (einschließlich), möglich sein, eigene 
Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder 
– falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Damit soll die Gesellschaft den gesetzlichen 
Rahmen für solche Ermächtigungen ausschöpfen können. Nach der vorgeschlagenen 
Ermächtigung kann die Gesellschaft selbst oder über von ihr abhängige oder im 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder über für ihre oder deren 
Rechnung handelnde Dritte eigene Aktien durch einen Kauf über die Börse oder durch ein 
öffentliches Kaufangebot erwerben. 

Beim Erwerb eigener Aktien ist der Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53a AktG zu beachten. 
Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot 
trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die Zahl der 
zum Kauf angedienten Aktien das von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene 
Volumen übersteigt, ist es nach der vorgeschlagenen Ermächtigung möglich, dass der Erwerb 
statt nach dem Verhältnis der Beteiligungsquoten nach dem Verhältnis der jeweils angedienten 
Aktien je Aktionär erfolgt. Auf diese Weise lässt sich das Erwerbsverfahren vereinfachen und 
in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll es 
möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Stückzahlen bis zu 100 Aktien je Aktionär 
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel unwirtschaftliche 
Restbestände und eine damit möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von 
Kleinaktionären zu vermeiden. Die Möglichkeit dient zum anderen ebenfalls der Vereinfachung 
der technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine 
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden können, um rechnerische 
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Bruchteile von Aktien zu vermeiden. Auch diese Möglichkeit dient der Vereinfachung der 
technischen Abwicklung. Der Vorstand und der Aufsichtsrat halten den Ausschluss eines 
etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre in allen in diesem Absatz 
genannten Gestaltungen für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für 
angemessen. 

2. Verwendung eigener Aktien 

Die nach der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen 
gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu den folgenden: 

a) Einziehung der Aktien 

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung des Vorstands, ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss eigene Aktien einzuziehen. Diese Ermächtigung erlaubt 
es der Gesellschaft, auf die jeweilige Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu 
reagieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei vor, dass der Vorstand die 
Aktien entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG auch ohne Kapitalherabsetzung einziehen 
kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich gemäß § 8 
Abs. 3 AktG der anteilige Betrag der übrigen Aktien am Grundkapital der Gesellschaft. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden für diesen Fall ermächtigt, die Satzung 
hinsichtlich der veränderten Zahl der Stückaktien anzupassen. 

b) Veräußerung der Aktien gegen Barleistung 

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können vom Vorstand über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden. Auf diese Weise wird 
bei der Veräußerung der Aktien dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre 
genügt. Daneben kann die Gesellschaft nach der vorgeschlagenen Ermächtigung die 
erworbenen eigenen Aktien auch unter Ausschluss des Erwerbsrechts in anderer Weise 
als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußern, wenn die Aktien 
gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit 
dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum vereinfachten 
Erwerbsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Diese dient dem Interesse der 
Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Preises bei der Veräußerung der 
eigenen Aktien. Die Gesellschaft wird in die Lage versetzt, sich aufgrund der jeweiligen 
Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibel sowie kostengünstig zu 
nutzen. Der durch eine marktnahe Preisfestsetzung erzielbare Veräußerungserlös führt 
in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss je veräußerter Aktie als im Fall einer 
Aktienplatzierung mit Erwerbsrecht der Aktionäre, bei der es in der Regel zu nicht 
unwesentlichen Abschlägen vom Börsenpreis kommt. Durch den Verzicht auf die zeit- 
und kostenaufwendige Abwicklung des Erwerbsrechts kann zudem der 
Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. 
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Schließlich hilft die Ermächtigung der Gesellschaft auch bei der Erschließung neuer 
Investorenkreise. 

Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung 
getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den 
maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung 
des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. 
Der Vorstand wird sich dabei unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen 
Marktgegebenheiten bemühen, einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis so niedrig 
wie möglich zu bemessen. Interessierte Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, 
ihre Beteiligungsquote durch Zukäufe von Aktien im Markt aufrechterhalten. 

Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Erwerbsrechts 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt einen anteiligen 
Betrag von 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Darüber hinaus sind 
auf diese Begrenzung Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. einer Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden, sofern die 
Schuldverschreibungen und/oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Durch diese Anrechnungen und den 
Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenpreis zu orientieren hat, werden die 
Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. 

c) Veräußerung der Aktien gegen Sachleistung 

Der Vorstand der Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien unter 
Ausschluss des Erwerbsrechts der Aktionäre auch gegen Sachleistung zu veräußern. 
Damit wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, eigene Aktien in geeigneten Einzelfällen 
unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung anbieten zu können, insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft 
steht im globalen Wettbewerb. Sie muss daher jederzeit in der Lage sein, in den 
nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel zu handeln. Die Praxis zeigt, 
dass in Verhandlungen anstelle von Geld nicht selten Aktien als Gegenleistung verlangt 
werden. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung anbieten zu können, schafft 
damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte sowie den 
notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb schnell, 
flexibel und liquiditätsschonend nutzen zu können. Eine Gegenleistung in Form von 
Aktien kann auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur 
sinnvoll sein. Wenn sich entsprechende Vorhaben konkretisieren, wird der Vorstand 
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sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Gewährung eigener Aktien Gebrauch 
machen soll. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf 
achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel 
wird er sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien 
am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung 
an den Börsenkurs liegt indes nicht im Interesse der Gesellschaft, insbesondere um 
einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises 
in Frage zu stellen. 

d) Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 

Die Ermächtigung sieht des Weiteren vor, dass die eigenen Aktien vom Vorstand unter 
Ausschluss des Erwerbsrechts der Aktionäre zur Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten verwendet werden können, die 
sich aus Schuldverschreibungen und/oder Genussrechten ergeben, die von der 
Gesellschaft oder einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, 
ausgegeben wurden. 

Es kann zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung ganz oder 
teilweise eigene Aktien einzusetzen, um Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten zu bedienen. Aus diesem Grund sieht die 
Ermächtigung eine solche – übliche – Möglichkeit vor, eigene Aktien zu verwenden. 

e) Verwendung für Vergütungs- oder Belegschaftsaktienprogramme 

Die erworbenen eigenen Aktien sollen vom Vorstand auch im Zusammenhang mit 
aktienbasierten Vergütungs- bzw. Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder 
von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehender Unternehmen 
verwendet und an Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis mit der 
Gesellschaft oder einem von ihr abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehenden Unternehmen stehen oder standen, ausgegeben werden können. Die 
Ausgabe von Mitarbeiteraktien kann im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
liegen, da auf diese Weise die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und 
dadurch die Steigerung des Unternehmenswerts sowie die Übernahme von 
Mitverantwortung gefördert werden können. Um den Mitarbeitern eigene Aktien zum 
Erwerb anbieten zu können, muss das Erwerbsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 
ausgeschlossen werden. Bei der Bemessung des von den Mitarbeitern zu entrichtenden 
Kaufpreises kann eine bei Mitarbeiteraktien übliche und am Unternehmenserfolg 
orientierte angemessene Vergünstigung gewährt werden. Die Ermächtigung ermöglicht 
es auch, Mitarbeitern Aktien ohne Gegenleistung zu überlassen; von dieser Möglichkeit 
wird der Vorstand, wenn überhaupt, etwa im Rahmen eines 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramms und nur in begrenztem Umfang Gebrauch machen. 
Zum Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer Beteiligung darf die Summe der 
für diese Zwecke verwendeten eigenen Aktien zusammen mit den gemäß 
Tagesordnungspunkt 8 lit. b) ee) zur Ausgabe an Mitglieder des Vorstands der KION 
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GROUP AG im Rahmen der Vorstandsvergütung verwendeten eigenen Aktien einen 
anteiligen Betrag von 5 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. 

f) Verwendung für die Vorstandsvergütung 

Schließlich enthält der Beschlussvorschlag eine Ermächtigung des Aufsichtsrats, die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des 
Erwerbsrechts der Aktionäre an Mitglieder des Vorstands der KION GROUP AG im 
Rahmen der Vorstandsvergütung auszugeben. Insbesondere können sie den 
Mitgliedern des Vorstands der KION GROUP AG zum Erwerb angeboten, zugesagt und 
übertragen werden. Die Einzelheiten der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden 
vom Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der aktienrechtlichen Bestimmungen sowie der 
Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der 
jeweils geltenden Fassung festgelegt. Um eigene Aktien für Zwecke der 
Vorstandsvergütung verwenden zu können, muss das Erwerbsrecht der Aktionäre auf 
diese Aktien ausgeschlossen werden. Zum Schutz der Aktionäre vor einer 
Verwässerung ihrer Beteiligung darf die Summe der für diese Zwecke verwendeten 
eigenen Aktien zusammen mit den gemäß Tagesordnungspunkt 8 lit. b) dd) (5) für 
Vergütungs- bzw. Belegschaftsaktienprogramme der Gesellschaft oder von ihr 
abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehender Unternehmen 
verwendeten eigenen Aktien einen anteiligen Betrag von 5 % des Grundkapitals nicht 
übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung. 

3. Erwerbsrechtsausschluss zugunsten von Gläubigern von Schuldverschreibungen 

Die Ermächtigung schafft schließlich die Möglichkeit für den Vorstand, bei einem Angebot 
eigener Aktien an die Aktionäre das Erwerbsrecht der Aktionäre zugunsten der Gläubiger von 
Schuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
einer Wandlungs- oder Optionspflicht teilweise auszuschließen. Das ermöglicht es, anstelle 
einer Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises den Inhabern bereits bestehender 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. den Gläubigern von mit Wandlungs- oder 
Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf Aktien als 
Verwässerungsschutz gewähren zu können. 

4. Weitere Informationen 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann auch hinsichtlich solcher Aktien 
Gebrauch gemacht werden, die aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 
1 Nr. 8 AktG oder auf anderer rechtlicher Grundlage erworben wurden. Diese 
Verwendungsmöglichkeiten gelten ferner auch für Aktien, die gemäß § 71d Satz 5 AktG oder 
von Unternehmen erworben wurden, die von der Gesellschaft abhängig sind oder im 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehen. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese 
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eigenen Aktien wie die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien 
verwenden zu können. 


	KION GROUP AG
	Ordentliche Hauptversammlung am 11. Mai 2021
	Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8
	1. Erwerb eigener Aktien
	2. Verwendung eigener Aktien
	a) Einziehung der Aktien
	b) Veräußerung der Aktien gegen Barleistung
	c) Veräußerung der Aktien gegen Sachleistung
	d) Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten
	e) Verwendung für Vergütungs- oder Belegschaftsaktienprogramme
	f) Verwendung für die Vorstandsvergütung

	3. Erwerbsrechtsausschluss zugunsten von Gläubigern von Schuldverschreibungen
	4. Weitere Informationen


